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FÖRDERANSUCHEN 
Kindererholungsaktion 2025 

der Stadtgemeinde Judenburg 

An das 

Stadtamt Judenburg 
Hauptplatz 1 
8750 Judenburg 

Rückfragen an: 
Stadtamt, Bürgerservice 
Tel. 03572 83141 
Fax: 03572 83141 222 
E-Mail buergerservice@judenburg.at 
Eingelangt am: (Eingangsstempel) 

Allgemeine Informationen / Fördervoraussetzungen 

• Die Stadtgemeinde Judenburg fördert für das Kalenderjahr 2025 die Kindererholungsaktion 
verschiedener Organisation (z.B.: Kinderland, Kinderfreunde, ASKÖ) für Kindern welche ih-
ren Hauptwohnsitz in Judenburg haben.

• Jedes Kind kann nur einmal im Jahr diesen Zuschuss in Anspruch nehmen.
• Die Förderung beträgt bei einer Erholungsaktion von einer Woche € 30,00 pro Kind, von 

zwei Wochen € 50,00 pro Kind, von drei Wochen € 75,00 pro Kind. Bei länger als drei Wo-
chen dauernden Aufenthalten wird der Richtsatz für drei Wochen gewährt.

• Die Förderung ist eine freiwillige Leistung der Stadtgemeinde Judenburg. Es besteht darauf 
kein Rechtsanspruch. Die Förderung ist mit € 400,- per anno gedeckelt.

• Die Anträge werden in der Reihenfolge des Einlangens behandelt.

Antragsteller / Angaben zur Ferienerholungsaktion  
Vorname/Name* 

Straße Nr.* 

PLZ Wohnort* 

Telefonnummer* 

E-Mail*

Organisation (Kinderland, Kinder-
freund, ASKÖ,…)* 

Datum der Erholungsaktion* Von:   Bis:      Dauer: 

Kontoinhaber* 

IBAN* 
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Zeichnung 

* 

 ______________________________*      _____________________________* 
  Ort, Datum    Unterschrift 

* Mit Stern gekennzeichnete Felder sind PFLICHTFLEDER d.h. diese müssen für die Gültigkeit des An-
trages, korrekt ausgefüllt werden.

Mit der Leistung meiner Unterschrift stimme ich zu, dass die von mir in diesem Formular bekannt gegebenen persönlichen 
Daten von der Stadtgemeinde Judenburg, 8750 Judenburg, Hauptplatz 1, im Rahmen ihrer sich aus diesem Formular erge-
benden Geschäftstätigkeit verwendet werden dürfen. Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit von mir bei der Stadtge-
meinde Judenburg, 8750 Judenburg, Hauptplatz 1, oder per E-Mail an buergerservice@judenburg.at widerrufen werden. 
Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf www.judenburg.at zu finden. 

Fördervoraussetzungen / Notwendige Beilage 

• Nachweis des Hauptwohnsitzes in Judenburg (Meldebestätigung)
• Einkommensnachweise (alle Einkommensarten wie Einkommen aus selbständiger und unselbst-

ständiger Erwerbstätigkeit, Vermietung und Verpachtung, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Lehr-
lingsentschädigung, Sozialunterstützung, Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld und erhaltene
Unterhaltszahlungen für geschiedene Ehegatt:innen und Kinder, Kranken- bzw. Rehabilitations-
geld)

• Zum Einkommen zählen nicht: Pflegegeld, erhöhte Familienbeihilfe
• Der Erholungsaufenthalt muss in einem Heim verbracht und durch eine Bestätigung des Heimes

bzw. der Organisation nachgewiesen werden

Kontrollfeld für Beilagen - Nur von der Behörde auszufüllen 

 Meldebestätigung _____________________________________________________ 

 Teilnahmebestätigung der Organisation   ___________________________________ 

 Einkommensnachweise  ________________________________________________ 

  _______________________________    _______________________________ 
          Ort, Datum   Unterschrift d. Sachbearbeiters 

Anmerkungen: 
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